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Abb. 6. Wohnkolonien im Letten (Untersirass) : A Eidgen. Personal, Arch. Leuenberger & Giumini;
B desgl. Arch. P. Giumini; C Staats-, Stadt- und Privat-Angestellte, Arch. Leuenberger & Fliickiger. — Im Mittel 326 E/ha.

Abb, 7.

Zur Zircher Eingemeindungsfrage.

Unter den Vereinsnachrichten dieser Nummer findet
der Leser ein Protokoll des , Ziircher Ing.- und Arch.-Vereins“,
der sich in seiner Sitzung vom 4. April mit der wichtigen
Frage der Eingemeindung von zwolf Vororten in die Stadt-
gemeinde Zirich befasst hat. Unserer Uebung gemiss,
auch im redaktionellen Teil der ,S.B.Z.“ die Ziele des
Vereins zu fordern, sodann um das Verstindnis dieses
volkswirtschaftlich wie stidtebaulich interessanten Problems
auch den Nichtteilnehmern jener Sitzung zu erleichtern,
bringen wir hier einige Abbildungen und weitere Erlaute-
rung aus amtlichen Quellen zur Darstellung.

Es handelt sich um das Volksbegehren vom 5. Marz
1926, mit dem 24 729 Stimmberechtigte des Kantons Ziirich
die Eingemeindung der auf der Uebersichtskarte Abb. 1
(Seite 233) bezeichneten zwdlf Vororte begehren. Aus der

Wohnkolonien Oberstrass: A Baugen. ,Vrenelisgirtli* 146 E/ha und B Baugen. .Oberstrass* 224 E/ha,
beide von Arch. O. Gschwind. C Baugen. ,Sonnenhof®, Arch. Ulrich & Nussbaumer, 220 E/ha.

Begriindung der Ini-
tianten seien folgende
Einleitungsiatze hier
angefihrt:

,Seit der ersten Stadt-
vereinigung (1893) hat
Ziirich eine ungeahnte
Entwicklung  durchge-
macht. Seine Einwohner-
zahl hat sich mehr als
verdoppelt und auch die
Vororte sind mehr und
mehr mit der Stadt zu-
sammengewachsen.

Heute greift die Stadt
wirtschaftlich weit iiber
ihre Grenzen hinaus. Von

einzelnen Gemeinden
arbeiten mehr als die
Hilfte aller Erwerbenden
in der Stadt. Ziirich hat
dadurch enorme finan-
zielle Vorteile, weil die
Geschiftsgewinne aller
Unternehrnungen  eben
nurin der Stadt versteuert
werden. Den Vororten
aber bleiben blos die
Lasten.  Sie miissen
daher ausserordentlich
hohe Steuern erheben
(bis 250°/, der Staat-
steuer), vertreiben damit
die besten Steuerzahler, verhindern die
Entwicklung der Industrie und kommen in
immer grossere Not. Sie sind ein Opfer
der wachsenden Stadt geworden.

Es ist daher nur billig, dass das wirt-
schaftlich so eng verbundene Gebiet auch
politisch vereinigt werde. Der unnatiirliche
Zustand, wonach die armen Vororte der
reichen Stadt Ziirich Lasten abnehmen
miissen, darf nicht weiter bestehen. Alle
Rechtlich-Denkenden werden hieriiber der
nimlichen Meinung sein.“ . . .

Der Vater des Gedankens ist
also der unbestrittenermassen berech-
tigte Wunsch nach einem Ausgleich
der Steuerlasten.

Mit Weisung vom 10. November
1927 beantragt der Regierungsrat
dem Kantonsrat Ablehnung der Initia-
tive; statt dessen empfiehlt er (ge-
miss Antrag vom 17. Nov. 1927), auf
dem Gesetzesweg einen , Finanzaus-
gleich" zu schaffen, wonach die finan-
ziell besser gestellten Gemeinden den andern jihrliche Zu-
schiisse zu ihrem Finanzhaushalt leisten sollten. Fur Einzel-
heiten sei auf die genannten, ausfiihrlich begriindeten ge-
druckten (auf der Staatskanzlei erhiltlichen) Antriage des
Regierungsrates verwiesen.

Zur Sache selbst sei orientierend bemerkt, dass das
heutige Stadtgebiet von rund 45 km? Jlaut letzter Volks-
zahlung (1920) 207 161 Einwohner zdhlt, das Gebiet der
zwolf Vorortgemeinden dagegen mit 62 km? 37476 Ein-
wohner aufweist. Vergleichsweise umfasst der ganze Kanton
Zirich 1657 km? mit 538602 Einwohnern, sodass das
erweiterte Gross-Ziirich nahezu die Hilfte der Kantons-
Einwohner umfassen wiirde, welcher Umstand politisch
starken Anstoss erregt. (Ende 1927 zdhlte die Stadt bereits
217734 Einwohner; die genaue Zahl der heutigen Vororte-
Bewohner ist noch nicht bekannt) Den Verlauf der Be-
volkerungs-Vermehrung der Stadt Zirich und ihrer zwdlf
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Abb. 2. Wachstums-Charakteristik von 1860 bis 1927,
Oben: Wohnbautitigkeit von 1910 bis 1926.

einzugemeindenden Vororte, die Charakteristik ihrer Wachs-
tums-Intensitat veranschaulicht unsere graphische Darstel-
Inng in Abbildung 2, erganzt durch eine Darstellung der
Wohnungs-Bautitigkeit in den Jahren von 1g9ro bis 1926.
Man erkennt, dass schon zu Anfang des Jahrhunderts in
der (lie Konjunkturschwankungen ausgleichenden) strich-
punktierten Kurve ein Wendepunkt sich zeigt, dass also
schon zu jener Zeit das wirtschaftliche Hinterland Ziirichs,
der natiirliche Niahrboden des Stadtwachstums, sich mit
benachbarten Einflusszonen zu berithren begann. Sehr
auffallend ist auch die Wahrnehmung, dass schon etwa
zwei Jahre vor Kriegsausbruch die Wohnbautitigkeit eine
rapide Abnahme zeigt, zu einer Zeit also, da die Bevdl-
kerungszahl noch anstieg. Wir behalten uns vor, auf die
das Stadtwachstum bestimmenden Faktoren noch niher
zuriickzukommen anhand der statistischen Unterlagen zur
Eingemeindungsfrage, die unter dem Titel ,Zirich und Vor-
orte“ 1926 das Statitstische Amt der Stadt, bezw. sein
verdienstlicher Leiter Carl Briischweiler herausgegeben hat.

Zur Veranschaulichung der Wohndichte in #ltern und
neuern Stadtteilen seien aus den Akten des stddtischen
Hochbauamtes einige Typen reproduziert. Abbildung 3
zeigt die der Sanierung dringend bedurftigen Altstadt-
Quartiere rechts der Limmat, abseits der Citybildung, die
westlich der Bahnhofstrasse mit den altern Wohnbauten
aufriumt. Im Gegensatz hierzu zeigen die Abb. 4 bis 71)
(S. 235/231) mit z. T. erheblichen Beihilfen aus sffentlichen
Mitteln durch Genossenschaften im Stadtgebiet erstellte
Wohnqartiere aus den letzten Jahren, mit Wohndichten
zwischen rund r1oo und 326 Einwohnern pro Hektare, im
Gegensatz zu 360 bis 650 in der Altstadt, in Aussersihl
stellenweise (z. B. hinter dem Zeughaus) sogar bis gegen
700 E/ha iiberbauter Fléche, einschl. Strassen und Hofe.

Als letztes Dokument zur Eingemeindungsfrage sei
die Vernehmlassung des (kleinen) Stadtrates von Ziirich
an den Regierungsrat (vom 28. April 1927, Weisung Nr. 257)
erwahnt, in der die Argumente der Mehrheit und der Min-
derheit dieser Behérde zum Ausdruck gebracht werden.
Wir bringen nachstehend diese Erwidgungen, soweit sie
stadtebaulicher Natur sind, im Wortlaut zum Abdruck. Die
stadtratliche Mehrheit (Bertschinger, Gschwend, Kaufmann,
Klsti und Kruck) fihrt diesbeziiglich aus:

,Von grosster Bedeutung fiir die Zukunft Ziirichs ist die
richtige Lésung der stidtebaulichen Aufgabe. Wenn die wirtschaft-
liche Entwicklung der Nordostschweiz nicht vollstindig stillsteht,
werden in den nichsten Jahrzehnten diejenigen Vororte, fiir die die
Initiative die Eingemeindung begehrt, mit der Stadt baulich zu-
sammenwachsen. Die blosse Mdglichkeit einer solchen Entwicklung
macht es den Behorden zur hohen Pflicht, rechtzeitig alles vorzu-
zukehren, damit das kiinftige, erweiterte Ziirich stidtebaulich allen
Anforderungen geniigt, die nach heutigen Begriffen an eine Stadt

1y Vergrosserte Flicgeraufnahmen der ,Ad Astra-Aero® in Ziirich,

Abb. 3. Wohndichte einiger Altstadt-Quartiere
A = 650, B — 560, C = 455, D = 360 Einwohner pro Hektare.

von dieser Grosse gestellt werden miissen. Es bedarf der Festlegung
des Netzes der Verkehrswege, der Regelung der Bebauung, die im
Interesse der Gesundheit der Einwohner moglichst aufgelockert sein
soll, der Schaffung ausreichender Freifldchen (Erholungs-, Spiel- und
Sportplitze, Familiengirten), der Disposition des Kanalnetzes usw.
Die Festsetzung des Bebauungsplanes und die Sicherung der kiinf-
tigen Freiflichen durch vorsorgliche Landkdufe konnen nicht friih
genug erfolgen. Jede Verzogerung wirkt erschwerend und verteuernd.
Auf Stadtgebiet werden die Fldchen, die sich fiir die Anlage
grosserer Wohnkolonien in offener und niedriger Bauweise eignen, an
Zahl und Ausdehnung immer geringer. Vom Gesichtspunkte einer
grossziigigen Wohnungs- und Siedelungspolitik, die zu den vornehm-
sten Aufgaben einer Stadtverwaltung gehéren, ist daher die baldige
Erweiterung des zur Verfiigung stehenden Baugebietes zu wiinschen.
Die Durchfiihrung der wichtigen und schwierigen stddtebaulichen
Aufgaben erfordert eine einheitliche und fachkundige Leitung. . . .

Hinsichtlich des Umfanges des einzugemeindenden Gebietes
hilt der Stadtrat den Vorschlag der Initianten fiir annehmbar. Dass
die Gemeinden Albisrieden, Altstetten, Hdéngg, Kilchberg, Witikon
und Zollikon einzubeziehen sind, diirfte auf der Hand liegen. Gegen
einen Verzicht auf die Einbeziehung von Zollikon und Kilchberg
miisste der Stadtrat Stellung nehmen, da man der Stadt nicht zu-
muten kann, nur die drmern Vororte aufzunehmen, nicht dagegen
die reichern. Man kann sich fragen, ob die Zuteilung der beiden
nicht unmittelbar an die Stadt angrenzenden Limmattalgemeinden
Schlieren und Oberengstringen zur Zeit ein Bediirfnis sei. Allein
da die Bebauung in den nichsten Jahrzehnten von Altstetten und
Héngg her bis Schlieren vordringen wird, im Gebiete von Schlieren
das stidtische Gaswerk liegt und der stadtische Grundbesitz zwischen
Limmat und Industriestrasse auch wesentliche Gebietsteile von
Schlieren umfasst, kann eine frithzeitige Einbeziehung dieser beiden
Gemeinden empfohlen werden.

Von besonderer Bedeutung ist sodann die Frage, ob die Ein-
gemeindung der vier Glattalgemeinden Oerlikon, Seebach, Schwamen-
dingen und Affoltern bei Ziirich wirklich notwendig sei, oder ob es
nicht viel mehr angezeigt sei, diese vier zusammengehdrenden Ge-
meinden zu einer Gemeinde Gross-Oerlikon zusammenzuschliessen.
Es sprechen sich aber gegen eine solche Losung nicht nur Oerlikon,
sondern auch seine Vororte Seebach, Schwamendingen und Affoltern
bei Ziirich aus. Sie machen geltend, dass die finanzielle Lage
Oerlikons, und in verstirktem Masse Gross-Oerlikons einseitig in
starkem Masse von der Konjunktur der dort ansdssigen Maschinen-
Industrie abhingig sei. Es miisse daher ein Anschluss an den weiter-
reichenden und kriftigern Verband des erweiterten Ziirich begehrt
werden. Dieser Losung kann stddtischerseits zugestimmt werden,
da die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ziirich und den vier
Glattalgemeinden sehr enge sind, und Oerlikon, Affoltern bei Ziirich
und Schwamendingen unmittelbar an das Stadtgebiet stossen. Seit
der kiirzlichen Festsetzung des revidierten Bebauungsplanes fiir das
Milchbuckgebiet macht die Bebauung auf dem Milchbuck solche
Fortschritte, dass Ziirich binnen weniger Jahre mit diesen Gemeinden
baulich vollstindig zusammengewachsen sein wird.
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Abb. 1, Uebersichtskarte von Ziirich mit den zwdlf einzugemeindenden Vororten. — Masstab 1 : 80000.

Aus den Gemeinden Adliswil und Uitikon am Albis ist der
Wunsch gedussert worden, ebenfalls eingemeindet zu werden. Der
Stadtrat hilt jedoch dafiir, das Bediirfnis fiir die Eingemeindung
dieser Gemeinden sei nicht so gross, dass es sich rechtfertigen
liesse, iiber den ohnehin als zu weitreichend angefochtenen Vor-
schlag der Initiative hinauszugehen.” . . .

[Wenn die Eingemeindung aus stidtebaulichen Grinden
als notwendig bezeichnet wird, dann gehort Adliswil so
gut zu Zirich, wie das territorial viel kleinere und schon
dichter tberbaute Kilchberg, umsomehr als Kilchberg, im
Benehmen mit der Stadt, seinen Bebauungsplan schon in
Ordnung gebracht hat. Andernfalls wiirde Kilchberg einen
unnatiirlichen Appendix bilden (vergl. Abb. 1), der aus rein
fiskalischen Erwagungen angefigt wire.]

Die stiadtebaulichen Erwigungen der Minderheit
(Haberlin, Hohn, Nigeli und Ribi) lauten wie folgt:

»Eine Eingemeindung in dem von der Initiative vorgeschlagenen
Umfange eilt der Wirklichkeit voraus und erscheint verfriiht.

Aus der bisherigen Entwicklung und dem gegenwirtigen Zu-
stande der Stadt und der Vororte ldsst sich ein in den nichsten
Jahrzehnten bevorstehendes Grosswachstum nicht herauslesen. Die
vermehrte Ueberbauung des Gesamtgebietes hingt von der Beval-
kerungsvermehrung ab. Die bisherige Erfahrung liefert nicht die

geniigende Sicherheit, dass die Bevdlkerungsvermehrung in einem
Umfange zu gewirtigen sei, der zu einer wirklichen Ueberbauung
des von 44,8 km?® auf 106,8 km? zu erweiternden Gesamtgebietes
fiihren werde, wihrend vom Stadtgebiet erst ein Drittel, vom Vor-
ortgebiet nur ein Elftel baulich und unproduktiv beansprucht ist.

Ist eine starke Vermehrung in den nichsten Jahrzehnten zu
erwarten? Fiir das Gesamtgebiet betrug die Bevdlkerung 1888:
107676, 1900: 173934, 1910: 223904, 1920: 244637, die Zunahme
also 1888 bis 1900: 61,5°, 1900 bis 1910: 28,7°/,, 1910 bis 1920:
9,2°/,. Selbst wenn fiir jedes der folgenden Jahrzehnte eine Zunahme
von je 10°/, der jeweiligen Bevdlkerung eintriite, erreichte sie erst
gegen das Jahr 2000 eine halbe Million. Nun zeigt sich aber von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt ein rapider Abfall des prozentualen Bevdl-
kerungswachstums, der den Schluss nahe legt, dass es in den kom-
menden Jahrzehnten nicht bei der 10°/igen Zunahme bleiben,
sondern dass diese weiterhin zunehmend sinken werde.

Von entscheidender Wichtigkeit ist dabei, dass die Bevdlke-
rungsvermehrung sowohl durch den Geburteniiberschuss fiber die
Todestfille als auch durch den Mehrzuzug von auswirts stiitig und
stark abgenommen hat. In der Stadt Ziirich entfielen 1900 auf
1000 Einwohner noch 33,8 Geburten und 18,7 Todesfille, sodass
ein Geburteniiberschuss von 15,1 verblieb; 1925 waren es nur noch
13,7 Geburten und 10,1 Todesfille, sodass der Geburteniiberschuss
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auf 3,6 oder fast ein Fiinftel des Jahres 1900 hinuntersank. Fiir
Gross-Ziirich betrug die Geburtenzahl 4930 im Jahre 1911 und 3684
im Jahre 1920, die Zahl der Todesfille 2757 und 2814, der Geburten-
iiberschuss sank damit von 2173 auf 870. Eine Wiederzunahme der
Geburtenhiufigkeit wird bei den heutigen Anschauungen schwerlich
so bald in stirkerem Masse zu gewirtigen sein. Umgekehrt diirfte
die Sterblichkeit keine nennenswerte Herabminderung mehr erfahren,
eher das Gegenteil, weil die Alterszusammensetzung der Bevélkerung
sich bereits nach den hohern Jahrgingen hin verschoben hat und
noch weiter verschieben wird. Die natiirliche Bevolkerungsvermeh-
rung der letztvergangenen Jahre verheisst also fiir Gross-Ziirich eine
ganz unwesentliche Einwohnerzunahme.

Aber auch die Vermehrung durch Mehrzuzug hat bedeutend
nachgelassen. Wihrend dieser in der Stadt Ziirich in den Jahren
1893 bis 1900 jdhrlich im Durchschnitt 5339 Personen betrug, machte
er 1901 bis 1910 im Jahresdurchschnitt nur noch 1841 Personen aus
und ging 1911 bis 1920 weiter auf 720 Personen zuriick. Auch
Gross-Ziirich zeigt fiir die Jahre 1911 bis 1920 nur einen Mehrzuzug
von 773 Personen im Jahresdurchschnitt. Ebenso gibt die Tatsache
zu denken, dass die Stadt im Jahre 1917 eine Bevolkerung von
213856 Personen erreicht hatte und zehn Jahre spiter 212571 Ein-
wohner zdhlte, in einem Jahrzehnt!) also aus Geburteniiberschuss
und Wanderungsbewegung zusammen keinerlei Bevolkerungszunahme
zu verzeichnen hatte.

Diese Tatsachen diirfen bei Betrachtung des Eingemeindungs-
Problems nicht iibersehen werden. Dazu kommt die weitere, dass
die verschlechterte Weltwirtschaftslage und der zunehmende Natio-
nalismus und Protektionismus des Auslandes gegeniiber friiher
wesentlich ungiinstigere Bedingungen fiir die gesamte Volkswirtschaft
unseres Landes und insbesonders fiir unsere grossen Exportindustrien,
diejenigen Ziirichs eingeschlossen, geschaffen haben. Dies alles kann
nicht ohne Riickwirkung auf die zukiinftige Bevolkerungsentwicklung
des Landes und seiner Handels- und Industriezentren bleiben, wie
iibrigens das Beispiel anderer Schweizerstddte, die unter dieser
Lage bereits leiden, dartut. Die durch den Geburteniiberschuss
(870) und die Zuwanderung (773) vermehrte Bevolkerung bedarf
jihrlich etwa 400 Wohnungen, zu vier Insassen gerechnet. Dazu
kommen jene Wohnungen, die durch Umwandlung in Geschifts-
hiuser verloren gehen; das statistische Amt schitzt sie jéhrlich
auf weniger als 100 Wohnungen. Dagegen werden in Zukunft alle
jene Neubauten ausser Betracht fallen, die in den letzten Jahren
viel Bauland bendtigten, aber ausschliesslich in der Altersverschie-
bung der Bevdlkerung begriindet waren. Ein Haus zu durchschnitt-
lich drei Wohnungen gerechnet, wird die natiirliche Bevolkerungs-
vermehrung jahrlich 70 Hiuser bendtigen, die Zuwanderung 65, der
Ersatz fiir eingegangene Wohnungen etwa 25, das macht zusammen
160 Hiuser. Auch wenn die Zuwanderung sich verdoppeln und ver-
dreifachen wiirde, bliebe der Bedarf sehr beschrinkt.

Die Minderheit kann deshalb die Auffassung nicht teilen,
,dass die Vororte im Laufe der nichsten Jahrzehnte mit der Stadt
baulich zusammenwachsen werden". Trifft aber diese Voraussetzung,
von der die Mehrheit ausgeht und die die unentbehrliche Haupt-
grundlage fiir die Befiirwortung der Vereinigung zu bilden hat, nicht
zu, so verlieren damit die weitern Ausfiihrungen zugunsten des
Initiativvorschlages an Geltung und Beweiskraft, solange die jetzige
Bevdlkerungsbewegung nicht wider Erwarten sich wesentlich dndert.
Gleichwohl seien einzelne Punkte noch besonders beriihrt.

Dass die Erstellung eines zweckmissigen Bebauungsplanes
auch des Vorortgebietes im Zusammenhang mit dem der Stadt
ein Bediirfnis ist, steht ausser Frage. Aber auch die Erfiillung dieses
Bediirfnisses ist aufs engste verflochten mit der wirklichen Ent-
wicklung der Bevdlkerung und der Ueberbauung. Bringt sie nur eine
bescheidene Vermehrung, so erscheint es offenbar verfriiht, aus be-
sonderer Riicksicht auf die Gestaltung des Bebauungsplanes zu
umfangreichen Eingemeindungen zu schreiten. Ueberdies ist die
Bebauungsplanaufgabe auch bisher keineswegs vernachlidssigt wor-
den. Nach der Bau- und Strassengesetzgebung bediirfen Bebauungs-
pline usw. der Genehmigung des Regierungsrates und es wird dabei
von den beteiligten Organen auf eine gute und zweckmissige Planung
und auf die notwendige Uebereinstimmung der Beziehungen zu den
benachbarten Gemeinden und bei den Vororten zur Stadt geachtet.
Solange aber die Zentren der Vorortgemeinden rdumlich betrichtlich
von der Stadt abliegen und die Bebauung der dussern Stadtgebiete

1) dem zwar se/ir abnormalen Jahrzehnt der Nachkriegs-Krise! Red,

und der Vororte noch so diinn ist, wie gegenwirtig und offenbar
noch lange, kann auch mit der bestehenden Ordnung des Bebauungs-
planwesens das Notige erreicht werden.

Was die Schaffung von Freiflichen im Vorortgebiet betrifft,
ist die Stadt an der Erwerbung solcher keineswegs gehindert. Sie
besitzt bereits in sieben Vororten Liegenschaften im Umfange von
231 ha, hat auch in den letzten Jahren nicht aufgehdrt, Kiufe zu
machen und wird sie, wo ein wesentliches Interesse dafiir besteht,
fortsetzen. Mit Wasser, Gas, Elektrizitdt und Strassenbahnen werden
die Vororte heute schon versorgt. Durch Vertrige kann ihnen in
Erweiterung der bisherigen Uebung noch auf manchen andern Ge-
bieten die Anteilnahme an stidtischen Einrichtungen, die fiir sie
ndtig erscheinen und zu deren eigener Schaffung sie allein ausser-
stande sind, ermoglicht werden.” . .

Wir schliessen damit diese erste Orientierung {ber
die Far und Wider der Ziircher Eingemeindung. Es wire
im Interesse weiterer Abklirung der weitschichtigen Frage
sehr erwiinscht, wenn sich unsere Fachleute auch an dieser
Stelle dazu #ussern wiirden. Vergleichsweise sei noch
verwiesen auf die Mitteilung betreffend Frankfurt a. M. (auf
Seite 236), wo im laufenden Jahre eine Eingemeindung
von dhnlichem Umfang vollzogen worden ist, wie sie fir
Zurich geplant ist.

Elektrische Giiterzug-Lokomotiven fiir Indien.
Mitgeteilt von der Schweizer, Lokomotiviabrik_ Winterthur.

Fiir den Giiterzugsdienst auf den elektrifizierten Strecken
Bombay-Poona und Bombay-Igatpuri hat die Great Indian Peninsula
Railway, wie den Lesern der ,S. B. Z.“ von einer friihern Meldung
her bekannt!), 41 schwere Giiterzuglokomotiven bestellt. Aus den
zahlreich eingegangenen Projekten fiel die Wahl auf den von der
Lokomotivfabrik Winterthur zusammen mit Metropolitan-Vickers in
Manchester ausgearbeiteten Typ C+4-C mit Schrigstangenantrieb,
und zwar hauptsichlich auf Grund der guten Erfahrungen, die mit
den Ce ®/; 1l Lokomotiven Nr. 14301 bis 14318?) der Schweizerischen
Bundesbahnen am Gotthard gemacht worden sind. Die massgebenden
Personlichkeiten hatten mehrmals Gelegenheit, diese Lokomotiven
im Betriebe zu besichtigen, und waren von deren Leistungen, dem
ruhigen Lauf und der Gesamtanordnung sehr befriedigt. Aus Abb. 1
und 2 sind allgemeine Anordnung und Hauptmasse ersichtlich.

Die Lokomotiven sind fiir den Giiterzugsdienst und Schiebe-
dienst fiir Personenziige auf den Steilstrecken der obengenannten
Linien bestimmt. Sie sollen eine Stundenzugkraft von 22600 kg bei
einer Geschwindigkeit von 29 km/h entwickeln kdnnen; die max.
Fahrgeschwindigkeit betrigt 56,5 km/h und fiir Probefahrten 72,5
km/h. Die Leistung an den Motorwellen betrigt 2600 PS. Des weitern
ist vorgeschrieben, dass die Lokomotive einen Zug von 500 t (ohne
Lokomotive) auf den grossten vorkommenden Steigungen von 1 : 35
(28,5 /o) sicher anfahren und in 3/, min auf 29 km/h beschleunigen
konne; diese Probe soll nach 5 min wiederholt werden. Fiir den
Betrieb steht Gleichstrom von 1400 V mittlerer Spannung zur Ver-
fiigung, und die Spurweite betrigt wie fiir die meisten indischen
Hauptbahnen 1676 mm. Die Lokomotiven sind mit Nutzbremsung
fiir die Abbremsung des ganzen Zugsgewichtes ausgeriistet.

Der Aufbau der Maschine ist dhnlich dem der Garratt-Dampf-
lokomotiven; die beiden Drehgestelle mit je drei Kuppelachsen sind
weit auseinandergezogen und durch den Lokomotivkasten derart
verbunden, dass die Zug- und Stosskrifte durch die Lokomotivbriicke
{ibertragen werden. Die Konstruktion der Drehgestelle und das
Triebwerk sind aus Abb. 3 gut ersichtlich. In jedem Triebgestell
sind zwei Motoren zu 650 PS Stundenleistung auf kriftigen Stahl-
gussbocken gelagert, die beidseitig iiber gefederte Zahnkolben eine
gemeinsame Vorgelegewelle antreiben; diese gibt das Drehmoment
durch die um 90° versetzten Triebzapfen an die schrigliegenden
Triebstangen ab, die ihrerseits in bekannter Weise an die dreieck-
formigen Kuppelstangen angelenkt sind. Die gesamte Konstruktion
des mechanischen Teils ist, mit Riicksicht auf den schweren Betrieb,
sehr kriftig gehalten; sein Gewicht betrigt rund 755 t, also an-
nihernd gleich viel wie fiir die erwihnten Ce %!l Lokomotiven
der S. B. B., trotzdem die Laufachsen weggelassen sind. Der elek-
trische Teil wiegt rd. 455 t, sodass mit einem Totalgewicht von

1) ,S. B.Z.« Band 89, S, 175 (26. Miirz 1927).
2) S, B, Z.,“ Band 90, S, 255* (12. November 1927).
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Abb. 4. Siedelungsgebiet am Friesenberg (NO-Fuss des Uetliberges): A Familienheim-Genossenschaft, Arch. F. Reiber, 139 Einwohner/ha.

B Wohnungsfiirsorge fiir kinderreiche Familien, Arch, Stidt. Hochbauamt, 195 E/ha.

kanische Lohnniveau ein Vielfaches des deutschen betrigt.
Gerade im Auslande habe ich wiederholt Gelegenheit
gehabt, dieser Frage nachzugehen. So ist es durchaus
richtig, wenn die Spanier bei einem Stundensatz von etwa
22 Pfg. fir ihre Talsperrenbauten vielfach den benétigten
Schotter mit der Hand schlagen, anstatt Steinbrecher ‘auf-
zustellen. Auch bei den Russen habe ich bei Bahnbauten
die Seitenentnahme von Hand und den Kippbetrieb mit
kleinen, o,5 m3 fassenden Pferdefuhrwerken ausfihren sehen.
Da aber diese Arbeiten zu ausserordentlich niedrigen Ak-
kordsitzen und mit einer taglichen Arbeitszeit fir den Ein-
zelnen von 15 Stunden und mehr ausgefiihrt wurden, war
jeder Versuch, die Maschinen- mit der Handarbeit in Wett-
bewerb treten zu lassen, aussichtslos. Dabei bleibt noch
ausser Acht die seltene Beweglichkeit dieses Verfahrens,
die Moglichkeit, sofort anfangen zu kénnen, sowie der Vor-
zug, die benotigten Betriebstoffe jederzeit im Lande zu
haben. — Ein #hnliches Beispiel zeigt die Baustelle Minieh
der Siemens-Bauunion in Aegypten: Bodenaushub und Ab-
transport, sowie die Betonierung fiir die Fundamente eines
Krafthauses wurden im Handbetrieb erledigt (Abb. 3 u. 4);
als Gefasse dienten Bastkoérbe, eine einfache Bretterrampe
ersetzte den Schrigaufzug. Jede maschinelle Einrichtung
hitte bei der weiten Entfernung vom Mutterlande und den
dadurch bedingten Kosten des Geriteeinsatzes, sowie den
niedrigen Lohnen unrationell sein missen.

Gerade dieses letzte Moment der Vorbelastung der
Maschinenarbeit durch hohe Auf- und Abbau- sowie Trans-
portkosten wird oft vergessen. Es ist auch nicht in Abrede
zu stellen, dass die teilweise recht geringe Ausnutzung
der Maschinen bei dem hohen Kapitalbedarf fiir deren An-
schaffung, insbesondere dann, wenn die Gelegenheit zur
Wiederverwendung nach Abwicklung eines Baues fraglich
erscheint, zu sehr eingehenden Ueberlegungen tber das
Fir und Wider der Anwendung zwingt. Ein gewisses
Hemmnis liegt auch in den organischen Eigenschaften der
Maschine begriindet. Man kann die Leistungsfahigkeit eines
Gerates zum Zwecke erhohter Wirtschaftlichkeit nicht be-
liebig steigern, wie etwa bei stationiren Betrieben, weil
man auf die leichte Montage und Beweglichkeit entspre-

C Familienheim-Genossenschaft, Arch. H. Kessler & H. Peter, 100 E/ha.

Abb. 5. Wohnkolonie ,Laubegg®, Uectlibergstr. Arch. Kiindig & Oetiker, 141 E/ha.

chend der Ortsverinderlichkeit des Baubetriebs Riicksicht
nehmen muss. Auch der Wunsch nach Universalitit der
Verwendung lauft, wie bereits ausgefihrt, dem Rationali-
sierungsgedanken zuwider. Anforderungen aber, wie der
rauhe Betrieb oder die hohe Ueberlastbarkeit und die Be-
handlung durch mangelhaft ausgebildetes Personal wirken
sich in der gleichen Weise aus.

Damit bin ich am Schlusse meiner Ausfihrungen.
Die Schwierigkeiten, denen der Rationalisierungsgedanke
im Bauwesen begegnet, sind nicht gering. Mittel und Wege
zur Erhohung des Wirkungsgrades der Bauwirtschaft gibt
es in grosser Zahl. Grundlagen — ich betone es immer
wieder — missen einheitliche und durchsichtige Kalkula-
tionsmethoden sein. Das Mittel, das dann am raschesten
und sichtbarsten zur Verbilligung der Bauten fithren kann,
ist die Anwendung der Maschine dort, wo sie wirtschaft-
lich gerechtfertigt ist.




	Zur Zürcher Eingemeindungsfrage
	Anhang

